
Verein für Naturfreunde "Silberdistel" Rottendorf e.V.
Thomas Neidl (1. Vorsitzender)
Am Schulberg 11
92546 Schmidgaden / OT Rottendorf

Telefon: (0 17 1) 3 62 45 06 
Email: vorstand@naturfreunde-rottendorf.de

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im 
Verein für Naturfreunde „Silberdistel“ Rottendorf e.V.

Der Jahresbeitrag beträgt derzeit 10,00 €. Die Mitgliedschaft besteht
mindestens für ein Jahr und kann vier Wochen vor Jahresablauf

schriftlich gekündigt werden.

Name, Vorname:

Strasse, Hausnummer:

Postleitzahl, Wohnort:

Geburtsdatum:

Telefon / Mobil:

E-Mail:

Beruf:

Bitte buchen Sie den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto ab.
( Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat auf der nächsten Seite)

Ort, Datum Unterschrift



Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
zur Abbuchung des Mitgliedsbeitrags

Zahlungsempfänger:
Naturfreunde „Silberdistel“ Rottendorf e.V.

1. Vorsitzender Thomas Neidl
Am Schulberg 11

92546 Schmidgaden / OT Rottendorf

Gläubiger-Indentifikationsnummer:
DE75ZZZ00001389890

SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
 vom Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Rückerstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name Kontoinhaber:

wenn abweichend vom
Antragsteller:

 [ ] Antragsteller  
 ---------------------------------------------
 

Anschrift Kontoinhaber:

wenn abweichend vom
Antragsteller:

 [ ] Antragsteller
 ---------------------------------------------
 

IBAN:

BIC / SWIFT:

Geldinstitut:

Zahlungsart:  Wiederkehrende Zahlung (jährlich)

Ort, Datum Unterschrift Zahlungspflichtiger



Veröffentlichung Foto:
  Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass Fotografien
von mir als Vereinsmitglied  zu Vereinszwecken auf der Homepage des Vereins oder in

Printmedien veröffentlicht werden dürfen. Es besteht und ergibt sich kein
Haftungsanspruch gegenüber dem Verein.

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur
zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist
nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen
nicht den Motivschwerpunkt bilden oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil

einer Versammlung/Veranstaltung sind.

Ort, Datum Unterschrift Mitglied


